
lj llebauungsplan "Schulberg"
Dcr Gcineindcrat Carlst)crg hat inseiner Sitzung am 21.8.1986 den Bebauungsplan "Schulbcrg" als Satzung beschlossen. Die Gc
nchmigung mit Verfügung der Kreisverwaltung Bad Düikhcim erfolgte am 1.12. 1986 hinter dem Aktenzeichen 6 10- 13/63-05/Ca-

Der räumliche Geltungsbereich ist aus nachfolgend abgedruckter vcrkleinertcr Plankopie ersichtlich und durch gesLrichclte Linie
kenntlich gemacht.
Nach Ncuausfertigung witt der Bebauungsplan rückwirkend zum 1 1.12.1986 in Kraft.
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2; Ausfert igor\g

, : x " Amtsplan
ZUM BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN "SCHULBERG" DER GEMEINDE
CARLSBERG, VERBANDSGEMEINDE HETTENLEIDELHEIM, KREIS BAD DÜRKHEIM

O . RECHTSGRUNDLAGEN

l Bundesbaugesetz (BBauG) in der Fassung der Bekannt:machung
vom 18.08.1976 (BGBI. l S. 2256, ber. S. 3617, zuletzt
geändert durch Artikel 49 des Gesetzes vom 18.02.1986
(BGBI. l S. 265 ff)

/b
2 4. Verordnung über di.e bauliche Nutzung der Grundstücke

(Baunutzungsverordnulag - BauNVO -) in der Fassung vom
15.09.1977 (BGBI. l S. 1763)

3

4

5

Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz vom 27.02.1974 in
der letztgültigen Fassung

Gemeindeordnung für Rheinland--Pfalz(GVBL
letztgültigen Fassung.

S 41 9) in der

Landespflegegesetz i.n der Fassung vom 05.02.1979 (GVBL
S. 36) - $ 17 -

O . l Geltunqsberei.ch

Die vom Ge]-tungsbereich des Plangebietes erfaßten Flur
stücke sind mi.t einer starken schwarzen unterbrochenen
Li.nie umzügen .

0.2 Übertragung vom Plan in die Mirklichkeit

Sowei.t für die Absteckung der erforderlichen Baugrenze
keine Maße in den P[änen angegeben sind, so].]en diese ab--
gegriffen werden. Ausgehend von einer möglichen Ablese-
genauigkeit von 0,50 mm wird air die so erfolgten Fest-
setzungen in der örtlichkei.t eine Genaue-qkeit von + 50 cm
ver ]- aRgE

Eine derart abgesteckte Baugrenze i-st für die Absteckung
weiterer Baugrenzen verbind].ich.

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG ($ 9 Abs. l Nr. l BBauG)

Allgemeines Wohngebiet gemäß $ 4 BauNVO.



2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG ($ 9 Abs.l Nr.l BBauG $ 1 7 BauNVO

2.1 Für das Maß der baulichen Nutzung si.nd die Werte des $ 17
Abs. ] BauNVO a].s Höchstwerte im Rahmen der Vorschriften
der Landesbauordnung (LBauO) und der überbaubaren Grund-
stücksf[ächen verdi.nd].ich.

2.2 Die Zahl der Vollgeschosse i.st auf höchstens zwei Geschosse
begrenzt .

3 BAUWEISE ( $ 9 Abs l Nr. 2 BBauG $ $'' 22 und 23 BauNVO)

Die Bauwei.se wird für den gesamten Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes als offene Bauweise festgesetzt. Es si-nd nur
Einzel- und Doppelhäuser zulässig

4 STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN ($ 9 Abs l Nr. 2 BBauG)

Die zu]-ässige Stellung der baulichen Anlagen ergibt si.ch
aus den im Plan eingetragenen Fi.rstri.chtungen, die g]-eich
zeitig di-e Gebäudeachsen kennzeichnen.

5 FLÄCHEN PtjR GARAGEN. STELLPLÄTZE ($ 9 Abs l Nr. 4 BBauG)

Garagen bzw. Einstellplätze und andere Nebenanlagen bei
Ei.nzelhäusern dürfen nur auf ei.ner Bauwichseite ertl.chtet
werden .

6 HÖHENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN ($ 9 Abs 2 BBauG )

6.1 Innerhalb des gesamten Geltungsbereiches des Bebauungspla-
nes darf die Oberkante des Kellergeschosses Rohbaudecke, ge-
messen ab Oberkante der am nächsten gelegenen Verkehrsfläche
(Straßenbegrenzungsli-ni-e) , i.n der Mitte der überbauten Fläche
O, 6 m ni-cht überschreiten .

6.2 Bei den höchstzu]-ässig 2geschossi.gen Wohngebäuden sind nur
Gebäude, bestehend aus Erdgeschoß mit ta]-sein.g ausgebau-
tem Untergeschoß, zulässig. Die Traufhöhe zum Hang darf
max. 3,00 m, die talsei.ti.ge Traufhöhe max. 6,00 m über an-
grenzendem Ge].ände und die Firsthöhe max. 8,00 m über Ober
kante Erdgeschoßfertigfußboden betragen.

7 DACHGESTALTUNG ( $ 1 23 Abs l Nr. l LBauG)

7.1 Als Dachformen sind im gesamten Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes (mi.t Ausnahme von Garagen) nur Satteldächer und
Walmdächer zulässig
Auf Garagen sind auch Flachdächer zugelassen.
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7.2 Die Dachneigung muß mindestens 18 Grad und darf höchstens
45 Grad betragen. Bei. asymmetrischen Dachformen i.st der
[ange Schenkel- maßgebend

7.3 Als Dacheindeckung sind nur rot
zuläs s j.g .

und brauntonige Z i.eger

7.4 Kniestöcke (Maß zwi-schen dem Schnittpunkt der Außenkante
des Gebäudes mi.t der Oberkante Rohbaudecke des dachunter-
liegenden Geschossen und der Oberkante Dachhaut) si.nd bei
eingeschossi.ger Bauweise bis zu einer Höhe von 0,4 m zu--
lästig

7.5.Dachaufbauten (z. B. Dachgauben) sind ab ei.ner Dachneigungvon mindestens 35 Grad bi.s zu einer maxi.malen Breite von
1 ,5 m zulässig. Innerhalb einer Dachfläche können mehrere
gleichartige Dachaufbauten kombi.niere werden , wenn ihre
Gesamtbrei-te die halbe Länge der Dachfläche nicht über-
schrei.tet. Der sei.tliche Abstand der Dachaufbauten von den
Giebelsei.ten muß mindestens 1 ,5 m betragen.

7 . 6 0achei.nschnitte ( z B l)achterrassen) sind zulässig

8 FASSADENGESTALTUNG DER BAULICHEN! ANLAGEN ($ 123 Abs
LBauO)

l Nr. l

Verkleidungen der Außenwandflächen mi.t glasiertem oder glän-
zendem Materi.a]., Kunststoff, Asbestzement-, Teerpapp- oder
Meta[[e[ementen si.nd ni.cht zu].ässig. Fo]gende Materia]ien
sola.en hauptsächlich Verwendung finden: Putz, Sichtmauerwerk,
Ho[z, Sandstei.n oder sandstei.nähn].Zehe Materia]ien.

f') Text zur Gr ün ordnung

9. NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTtiCKSPLÄCHEN ($ 123 Abs. l Nr. 5 LBauO

9 l Die nicht überbauten Grundstücksflächen bestehender Baukörper
sind mit Ausnahme der Ei.nfahrt, Stellflächen der Terrasse und
des Zugangs als Grün- und Pflanzflächen anzulegen und zu
unterhalten .

Vorgärten sind als zusammenhängende Grünflächen zu gestalten
und zu unterhalten. Sie si.nd als niedri.ge Pflanzung (Rasen-
fläche, bodendeckende Pflanzung) mi.t Ei.nzelgehölzen anzule-
gen. In jedem Vorgarten i.st mindestens ein den Grundstücks-
verhältnissen entsprechender Baum (Gehölzauswahll i.ste) zu
pflanzen und zu unterhalten. Auch Obstbäume können verwen-
det werden .

9 2

10 BESTANDSERHALTUNG ( $ 9 Abs l Nr. 20 und Nr. 25 b BBauG)

10.1 Der vorhandene Bewuchs ist zu .schonen. Gesunde Bäume mit
mehr als 60 cm Stainmumfang (gemessen in l m Höhe) sind zu



erhalten. Ausgenommen hi.ervon sind Obstbäume, die wi.rt-
schaftlichen Zielen dienen. Schalenobst (z. B. Walnuß
und Eßkastanie) ist jedoch zu erhalten. Ebenso sind die
im Plan festgesetzten Obstbäume zu erhalten, da sie orts
gestalterische Funktionen erfüllen.

I0.2 Di.e vorhandenen Waldbestände sind in ihrer Artzusammen
setzung zu erhalten und nach den Kriterien des Boden-
schutzwa].des zu unterhalten.
Di.e Ki.efernforste sind ].angfristig durch plenterarti.ge
Pflegemaßnahmen, entsprechend der benachbarten Wälder,
in Mi.schwaldungen umzuwandeln

l0.3 in jeder Phase der Baudurchführung sind di-e zu erhalten
den Bäume vor schädi.lenden Einflüssen zu bewahren (s.
DIN 18920, Oktober 1973 ''Schutz von Bäumen, Pflanzenbe-
ständen und Vegetati.onsflächen bei. Baumaßnahmen")

I0.4 Sämtlicher Baumbestand i.st fachlich pflegend zu unterhal-
ten. Bei Ausfällen durch tlberalterung oder Verkehrsgefähr
dung si-nd entsprechend geeignete Gehölze n.eu zu pflanzen.

11 BEPFLANZUNG ($ 9 Abs l Nr 25 a BBauG)

1 1 . 1 Öffentliche Pflanzung

Die Anpflanzung erfolgt i.n der auf di.e Kanalisationser
schließung des Baugebietes folgenden Pflanzperi.ode

1 1 . 2 Pr ivate Pflap;yng

Die Anpflanzung hat in der auf die Ertl.chtung einer bau
lichen An]-age fo]genden Pf]-anzperiode zu erfolgen.

11 .3 Die Bepf]-anzung ri-chtet sich nach der folgenden Gehölz
au swah]. ]. i. ste :

Gehölz artenl isle

Feldahorn
Hainbuche
Vogelkirsche
Aspe
Traubeneiche
S t ieleiche
Vogelbeere
Mehlbeere
Kornelkirsche
Bluthartriegel
basel
Hagedorn
Pfaffenhut
Liguster

aceh catopestre
Carpinus betu]. us
Prunus avl um

Populus Tremula
puercus peel'aea
Ouercus z'ol)ur
morbus aucuparia
Sorbus intermedia
Corpus mas
Corpus sangulneum
Cora.Zus ave.Z .Z ana
Crataegus carrierei
Euonymus europeus
Ligustrum vul gare "Ätrovirens"



5

Schlehe
Johanna sb eer e
Hund s ro s e

Prunus sp.inosa
Ribes alpinum "Schmidt"
Rosa ca.n .i.na
Rosa mu] tif].ora
Sambucus n.igra
Vjrburnum .Z an taba
r.i.Z .ia coJ-data
morbus domesti.ca

11 .4 Nadelgehölze sind unzulässig mi.t Ausnahme von
Gemeiner Eibe
Wa Idki ef er

Taxis baccata
Pinus syl vestris

12 FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN ($ 9 Abs
Nr . 25 BBauG

Di.e Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind
gemäß der Pflanzschemata mi.t landschaftsgerechten Gehölz-
arten zu versehen, wobei Pflanzschema A und Pflanzschema B
im Wechsel angewandt werden .

l

12.1

Die F].ächen zum Erhalten von Bäumen und Sträuchern entlang
der Verkehrsflächen dürfen für Ei.n-- und Ausfahrten bis zu
3.0 m Breite unterbrochen werden.

12.2 Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern mlt
Empfehlungscharakter sollen mit Gehölzen der Gehölzarten-
li.ste gruppenweise zu je 3 - 5 Stück ei.ner Art i.m Abstand
von l m x l m bepflanzt werden. Die Straucharten werden vor
nehmlich in den Randbereichen verwendet. Hier wird auf den
Grünordnungsplan ver\-fiesen .

13 FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENT

WICKLUNG DER LANDSCHAFT ($ 9 Abs l Nr. 20 BBauG)

1 3 . 1 Streuobstwiesen
Di.e Streuobstwi.eßen sind i.n i.hrem Bestand zu erha].ten und
angemessen zu pflegen. Die gelegentliche Neupflanzung über
alteter Bäume ist durchzuführen. Die ordnungsgemäße Grün-
landnutzung auf diesen Flächen ist unter Wahrung der Obst-
gehölze durchführbar
Unrentable Grünlandzuschnitte sind entsprechend der vor-
handenen Streuobstbestände in Obstwi.eßen umzuwandeln.

1 3 . 2 AyffgËglungsflächeB
Die Aufforstungsflächen si.nd mi.t folgenden Baumarten i.m
Abstand von l m x l m qruppenweise zu je 3 - 5 Pflanzen
einer Art anzupflanzen

Stieleiche
Sandbirke
Ro tbuche
lia inbu che
Bergahorn

Ouercus robur
Beth-Za penciu-Za
Fagus sylvatica
Ca!'pinus betulus
aber pseudoplatanus

Vielbliitige Rose  
Schwarzer Holunder  
Wolliger Schneeball 
Winterl hde  
Speierling  
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In den Waldrandbereichen finden zusätzli.ch folgende
Gehölzarten Verwendung :

Eberesche
Feldahorn
Hagel
Kornelkirsche
Suhl ehe
Pfaf fenhütchen

Sorbus aucuparia
aber campestz'e
Coz'y.Zus ave.Z .lana
Cornu s mas
Prunus splnosa
Econ kmus europaeus

Die Pflegemaßnahmen erfolgen nach Abstimmung mit dem Forstamt

1 3 . 3 Sukzes sionsf lächen
schaelen)

(Entwicklungsflächen für Pflanzengesell

Die vorhandenen Sukzessi.onsbereiche si.nd innerhalb der
dargeste.L]ten F]ächen zur Erha].tung landschaftstypi.scher
Vegetationsformen (artenrei.cheß Vorwaldstadi.um) und zur
Si.cherung wertvoller Biotope für die einheiini.sche Tier-
und Pflanzenwelt als Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwi.cklung der Landschaft festge-
setzt
A[s Unterhaltungsform gi].t die gezie]t ge]enkte Sukzes
sion
Es sind ]edig]-i.ch Pflegemaßnahmen durchzuführen, die eine
gezielte Entwicklung in Richtung "artenreicher Mi.schwald"
gewährleisten
Pflegemaßnahmen erfolgen nach Abstimmung mit der Kreisver
Haltung - Untere Landespflegebehörde - in Bad Dürkhei.m.

1 3 . 4 SÜdlj.ghgt 1lußW9g

Der Fußweg durch die Flurstücke 295/1 , 295/4, 196/4 und
296/3 ist mit Rücksi-cht auf den Kiefernbestand verlegbar

Dieser Text zum Bebauungs und Grünordnungsplan hat zusammen
und der Begründung
öffentlich ausgelesen

"utä.en am .7rS"./77r
. 2 6. Sep. 1986

, den

( g,uu.09. dt'-'

und Grünordnungsplan hat dem Satzungsbe
zugrunde gelegen .

B86' ' '
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AmtsplanBEGRÜNDUNG

zum Bebauungs- und Grünordnungsplan "Schulberg'' der
Gemeinde Car[sberg , Verbandsgemei.nde Hetten].ei.de]hei.m ,
Landkrei.s Bad Dürkheim

ÄNEAS S :

Die erfüllte Richtzahl im Ausweisungsmodus an gemei,nd--
[ichen Bauflächen und di.e offensichtlichen Zersied]-ungs-
ansätze haben die Gemei.nde Carlsberg bewogen, zwischen
dem Kurweg im Norden und der L 520 im Süden die städte-
bau[iche Ordnung abzusi.chern. ].n erster Linie .wo].]te man die
Gewährlei.stund auf der Basis ei.ner Bestandsaufnahme der Grün-
ordnung, ehe man si.ch zu einem Bebauungsplan entschloß. So
kam es, daß die Aufstellung des Grünordnungsplanes am 2o.to.
1983 vom Gemeinderat zuerst beschlossen wurde. Nach der Er-
stellung des Grünordnungsentwurfes konnte auch die Aufste]].lung
des Bebauungsp]anes vom Gemei.nderat am 15.12.1 983 besch].oasen
werden

ENTWICKLUNG ZUR AU SWE]. SUNG :

Der Baubestand i.m Berti.ch des Schulweges zeigt offensicht-
lich, daß teilweise nach einem Plankonzept vorgegangen wurde
Es ]-i.egt ei.n Bebauungsplanentwurf "Am Schulberg" vor, der
1972 ins Anhörungsverfahren geschickt worden war. Di.eses
Konzept muß nicht wei.tergeführt worden sein, weil der 1981
genehmigte Flächennutzungsplan zwar emi.ge Gebäude nach dem
vorhergenannten Konzept als "im Außengebiet befindli.che Ge-
bäude" gekennzei.chnet, aber keine Bauf]-ächenausweisung darge-
stellt hatte. Es sind immerhin ei.dge Gebäude an diesem Hang
zwi.schen 1972 und 1983 erstem.It worden, di.e letztlich durch
ein immer stärkeres Anwenden von $ 35 BBauG zu keiner Ordnung
geführt hätten. So haben sich selbst der Raumordnungsverband
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Rhein-Neckar und die Planungsgemeinschaft Rheinpfalz in Mann-
hei.m eingeschaltet, um über den zu korrigierenden F].ächen'-
nutzungsplan auch am Schulberg eine funktionsbedingte Aus-
weisung zu erreichen. Diesem Hi.niels ist die Gemeinde gefolgt
und hat di.esel Bebauungsplan aufgestellt

SITUATION DER BAULE].TPLANUNG:

Der am 12. 1 .1984 vom Verbandsgemeinderat Hettenleidelhei.m
für die öffent[iche Aus[egung besch[ossene F]-ächennutzungs-
planentwurf hatte u.a. auch vorgesehen, die Grenzen der Be-
bauung am Schulberg nach der Grünordnungsanalyse der Ortsge-
meinde Car[sberg zu bi.]]i.gen. Der F]-ächennutzungsplanentwurf
ist demnach das Spiegelbild der dringlichen Erhebung zur Ge-
sta].tung am Schulberg. Entsprechend $ 8 (3) BBauG wird somit
ei.n Paia]-]e].verfahren durchgeführt

ERSCHLIESSUNGSABS ICHT :

Bei der Ausweisung des "Schulberges" in Carlsberg ist von
ei.ner Bestandsaufnahme der Grünordnung ausgegangen worden.
Das Beurtei].ungsgebiet umfaßte anfängli-ch 8,5 ha, die insge-
samt in eine Zersi.edlungsgefahr hineingerutscht sind. Zwi-
schen dan IQlrweg im Norden und der L 52o i.m Süden ist ein-
schließ].i.ch städtebaulich vertretbarer Neigungsverhältnisse
der Bereich um den Schulweg mit seinen örtlichen Ansätzen
reduzi.ert. Auch der Bebauungs- und Grünordnungsplan mußte
darauf Rücksicht nehmen. Da ohnehin 5o % der verbli.ebenen
Fläche für di.e Bebauung bereits überstellt sind, wurde mit
der sogenannten Erschließungsschleife ein Weg gefunden, die
Bereiche der zu verdichtenden Bebauung von den ].andespflegerisch
freizuhaltenden Flächen zu trennen. So si.nd die Flächen zwischen
den als Baugebiet wirtschaftlich an der Straße liegenden An-
teilen und der L 52o landespflegerisch festgesetzt

r')
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Der Umbel'eich des Finkenhofes, der mit ei.ner Reitschule
gekoppe[t ist, b]eibt ].andwirtschaft]iche Nutzf].äche. Die
Gebäude östli.ch des Finkenhofweges sollen i.m Außengebiet
verbleiben. Eine Ausfüllung der Baulücken nach $ 35 BBauG
ist dort zu vermeiden, wei.l

a) das Siedlungsbild opel-sch gestört wird,
b) unwirtschaftliche Erschließungsaufwendungen an-

stehen und
c) mit der Schließung des Finkenhofweges auf die L 52o

zu rechnen i.st; der Fahrverkehr demnach über die Alt
lei.ni.eger Straße laufen soll

Nachdem die landespflegeri.sch wi.chtigen Randbereiche zur Be-
wahrung der Grünf[ächen und der ]andwirtschaft]-i.chen Nutzung
- insbesondere auch durch das Geltendmachen des Betri.ebel
Wi.nkler (Finkenhof) in den Bebauungsplan - flächensicherungs--
mäßi.g einbezogen werden konnten, wurde der Gestaltungseffekt
verdeut[icht. Die Ev. Ki.sche mußte i.foren Si.cht].i.nieneffekt
behalten. Das gi-it für die Wirkung nach Süden ins Eckbachtal
wi.e auch im engeren Aufsch]-ießungsbereich. Mit der beabsi.ch--
tigten Ersch]i.eßungssch]-elfe läßt sich dieser Effekt erreichen.
Der Schulweg in seinen Ansätzen nimmt Rücksicht auf die Raum-
wi-rkung der Kirche i.m ganzen Zug des Schulweges bis zur süd--
östlichen Wende. Ausreichend breite Hausabstände und auf Luke
gesetzte Baukörper vermögen diesen Eindruck noch zu unter-
stützen. Beide Einmündungen der Schulweggabel sind am Kurweg
aufgenommen, führen zu ei.ner Kreuzung gut 14o m südlich des
Kurweges zusammen und enden i.n zwei Stichwegen, die sich den
Höhenverhältnissen anpassen. Wenn an der Südwestwende noch
eine Art ''Pfeifengrundstück" liegt, das mit einer schmalen
Zuwegung der gesamten Siedlungsgruppe angeschlossen wird, so
wurden die Parzellen 295/2 und 295/3 mit dem Raumabschluß durch
das nördli.che bestehende Gebäude auf dem Flurstück 296/1 bestimmt

1'')



Unter An]-egung strenger Maßstäbe für di.e überbaubaren Be-
reü.che, sind Durchgrünungsansätze für das öffent]-sche und
private Grün festgesetzt, damit aus der Naturlage heraus
von einem Begrünungseffekt gesprochen werden kann, wonach
aus den im Westen, Süden und Osten liegenden grünbestiiimen
den Nutzungen Verbindungsgrün zu potentiellen Anschlüssen
in der Gabel des Schulweges führen.
So stehen sich prakti.sch i.n dem verbliebenen überbaubaren
Bereich 5o % überbaute F[äche und 5o % anzug]-eichende Bau-
lücken gegenüber

Bestimmend für die Aufnahme der Wegeführung war auch die
Tatsache, daß Wasser und Abwasser sich bereits an vorne--
zeichnete Li-den gehalten haben. Das gilt beim Wasser für
den östli.chen Teil des Schulweges wegen der darin verlegten
NW 100 PVC bis zum Flurstück 298/2. Bei. der Entwässerungs--
planung si.nd ebenfalls beide Seiten des Schulweges durch
einen wasserrecht]ich genehmigten Beschei.d der Kreß.sverwa]-tung
Bad Dürkheim vorgegeben. Hier besteht d]e Möq].ichkeit,
tiber den 3 m brei.ten Fußweg Abwasserleitungen im natürlichen
Gefälle in Richtung L 520 zu führen, in der die Hauptlei.tung
u.a. zur Gruppenkläranlage Altlei.nißen verlegt i.st

r'3

Auf der folgenden Abbildung ist der katasteramtliche Zustand
vor Anfertigung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes er-
sichtlich. Eine durchgezogene Linie zeigt den Geltungsbereich
des Bebauungsplanes und die gestrichelte Lina-e das erweitert
zu betrachtende Untersuchungsgebiet

Der Verkehrsablauf ist so gedacht, daß air den generellen
Bezug zum Hauptstraßensystem der Finkenhofweg ni-cht mehr ein-
zuka].kuh.eien is.t. Seine Einmündung in die L 52o ist aus Gründen



der Verkehrssicherhei.t schon zu fordern. Des weiteren ist
der Zuschnitt dieses Weges vor allem in den westlichen
Tei.len zur tiefer liegenden Wiese des Finkenhofes erosiv
belastet und gefährdet. Der Fahrverkehr wird aus dem P].an-
gebiet über di.e Schulweggabel auf den Kurweg und an der Ev
Kirche vorbei in die Altlei.ninger Straße geführt, die weiter
westlich auf die L 520 trifft (K 34)

Die Bemessungen der Straßenflächen si.nd den Forderungen
der RAS-E-81 angepaßt, ebenso die Wendeplätze. Hi.nzu tritt
di.e Abst.cherung von Fußwegen, unabhängig von den Straßen, so

a) aus der Südwestwende in das Flurstück 294 nach Westen,
b) am Beginn der Südwestwende zwischen den Flurstücken

195/1 und 297/1 nach Süden in di.e landespflegeri.sche
Vorrangf]-äche

Im Rahmen des Wanderwegenetzes kann demnach di.esel Bauge-
bi.et in das entsprechende System eingebaut werden. Die Be-
nutzung dieser angezei.glen Fußwegverbi.ndung ist bereü.ts heute
vorgegeben und ni. cht neu

GRÜNORDNUNG

r') Bestand

Das Plangebiet erstreckt sich auf einem südexponierten Hang,
der im Oberhand flach und im Untergang zur L 520 steiler ab--
fällt und der im Westen und Osten durch zwei Si.epen ("Sei-
tentälchen") begrenzt wird. Der östli.che, wesentlich ausge-
prägtere Si.epen wird derzei.t landwirtschaftlich durch Grün-
land und Ackerland bestimmt. Im nördlichen Bereü.ch des Sie--
perl südlich des Kurweges, wird eine ehemalige Streuobstwiese
nur noch extensi.v genutzt. Entlang des Kurweges und des Fin-
kenhofweges stocken auf den wegbegleitenden Böschungen Ge-
hölzgruppen aus Hundsrose, Liguster und Brombeere und verei.n-
zelt einige Obstbäume und Sandbi.rken. Der im Westen gelegene
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sippen i-st i.m oberen Bereü.ch bis unterha].b der ev. Ki.sche
mit einem Mi.schwa].d aus überwiegend Sandbirke, Kiefer,
Bergahorn, Stielei.che und Eßkastanie bewachsen, der nicht
nur landschafts- und ortsprägend wi.rkt, sondern auch Funk-
tionen des Erosionsschutzes übernimmt (Untergrund - lockerer
Buntsandstein) . Im südli.chen Talgrund des Siepen liegt der
Bacherhof mit ebenfalls ausgelassenen Streuobstwiesen und
einer Kiefernaufforstung im Steilhangbereich (Erosionsschutz
funktion) . Der flache Oberhand des Südhangs zeigt derzeit
eine mehr oder weniger starke Zersiedlung, die ursprünglich
bäuerlich geprägte Besiedlung mi.t entsprechender Nutzung
der F[ächen darste[[te und jetzt fast aussch]ieß].ich durch
Wohnnutzung mit den entsprechenden Freilandnutzungen be-
stimmt wird. Ein Baumbestand ist hier in Ansätzen, aus den
entsprechender Nutzungen hervorgegangen, noch vorhanden. Es
wechseln auf engem Raum einst wirtschaftlich genutzte Obst-
bäume der ei.nzelnen Obstarten mit Ziergehölzen wi.e Koniferen,
Blütensträucher und Hecken, die ausschließli.ch der Wohngar-
tennutzung di.enev. Insgesamt stellt dieser Bereich ei.ne un-
geordnete Si.tuation dar

Eine Eingrünung dieses zersi.edelten Bereü.cheß in Richtung
freier Landschaft - besonders im Osten - ist nur spärli.ch
in Form eines Obstbaumbestandes vorhanden.

Der steilere Unterhang i-st derzeit fast völlig bestockt; so
wechse]-t Mi.schwall aus Sti.deiche, Sandbirke. Kiefer und
Lärche mit Ki.efernforst und einer Holzung. Im Bereich der
L 520 sind vereinzelt Starkbäume aus Bergahorn als Straßen-
bäume und Sti.deichen als tiberhälter vorhanden.

Im öst].i.chen Bereich des seel.len Unterhanges befindet sich
noch eine extensi.v genutzte Ackerfläche und für den Reitsport
genutztes Grünland. Oberhalb des bewaldeten Unterhangs liegt
im übergang zum best.edelten Bereich noch eine Ackerbrache-



fläche mit bereits 15 - 20jährigem Bewuchs aus Kiefern-, Bir-
ken- und Ginsteranflug sowie basel-, Eichen- und Eßkastanien--
aufschlag, der bereits einen interessanten Bestand bildet und
ei.n Vorwaldstadium erreicht hat

ZIELE DES NATURSCHUTZES UND DER LANDSCHAFTSPFLEGE

Natur und Landschaft sind nach $ 1 Abs. l LPfIG so zu schützen,
pflegen und en twi.ckeln , daß

l

2

3

4

di.e Leistungsfähigkeit des Naturhausha].tes,
die Nutzungsfähi.gkeit der Naturgüter ,
die Pflanzen und Tierwelt sowie
die Vi.elfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Land
schaft

als Lebensgrundlagen des Menschen und als Voraussetzung für
seine Erholung i.n Natur und Landschaft nachhalti.g gest-chen
sind

Das Landschaftspotential mit den wesentlichen Landschafts
faktoren und deren Wechselbeziehungen ist erfaßt

Landschaftsprägende Elemente wie Einzelbäume , Baumgruppenr
Gehö[zbestände werden a]s F]ächen für die Erha]-tung von
Bäumen und Sträuchern im Bebauungsplan festgesetzt und
im Grünordnungsplan detailliert dargestellt

Die Brachef]-schen innerha]b des P]-angebietes haben für
den Naturhausha].t einen hohen Stellenwert. Floristisch
sind sie von großer Bedeutung. Ferner erfüllen sie Erosions
schutzfunktionen i.m Hangberei.ch und bereichern das Land-
schaftsbild. Sie si-nd als Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft, auf denen
si.ch durch extensive Unterhaltungsarbeiten (Pflegeeingriffe
mit geli.ngem Aufwand) allmähli-ch stahl-le Pflanzengesell-
schaften i.n Form von Mischwa]-d entwi.ckeln,mit der Zweckbe-
stimmung Sukzessionsflächen festgesetzt
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Die Streuobstwiesen - als Reh.kte bäuerlicher Kulturbe-
wi.rtschaftung - haben ebenfalls einen hohen Stellenwert
für den Naturhausha[t und si.nd somit im P].an a]s F]ächen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft
dargestellt

Der Bereich. in dem sich di.e angeordnete Bebauung vollzog,
ist für die ordnungsgemäße Wohnbaunutzung bestimmt, wobei
die vorhandenen Gehö]zbestände erha].ten bleiben und neue
- aus ortsgestalterischen und ökologischen Gründen - binden
de Bepflanzungen als Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern festgesetzt werden.

bIASSNAliMEN DER GRÜNORDNUNG

l Be stand ggrhaltupg

11in g bë Bg.c.E!:ë gbg:.C.ggbQjlg=yppgn.

Die im Plangebiet vorhandenen Bäume und Sträucher sind
aus ortsgestalterischen Gründen Bowl.e aus Gründen des Na
turhaushaltes zu erhalten. Ei.nzelbäume und Gehölzgruppen
sind dabei- genau lokalisiert und mit der Artbezeichnung
ver s ehen .

r'l Streuobstwiesen

Eine besondere Bedeutung kommt den für Ortslagen und bäuer-
liche Siedlungen typischen Obstwiesen i.n Ortsrandlage zu.
Es handelt sich hierbei nicht um i.ntensiv und nach berti.mm-
ten Spritz-, Dünne- und Schnittplänen gepflegte Obstplantagen,
sondern um aufgelockerte, in unregelmäßiger Anordnung ge-
pflanzte Obstpf]-anzungen im Grünland. Es sind überwiegend
hochstämmige Apfel--, Bi.men-, Pflaumen- und Kirschbäume,
die meist extensivgenutzt wurden. Durch starke Vernachläs-
sigüng der Pflege und Neuanpflanzungen sind diese Bestände
tei[weise übera[tert. ]hr hoher Wert ].i.egt zum einen in der
Gesta].tung des Ortsbildes - und hier gerade in der Orts-
randlage -, als übergang zur frei-en Landschaft und zum an-



deren in ihrem ökologi-schen Wert. Es handelt si.ch hier
um ei.ne besonders artenreiche Lebensgemeinschaft, ei.nem
Refugium für gefährdete Pflanzen- und Tierarten und zu-
gleich einem wi.chtigem Bi.ndeglied zwischen naturnaher' Land
schaft und Si.edlungsraum. Charakteristische, bedrohte
Tierarten dieser Lebensgernei-nschaft si.nd
Gartenschläfer, Neuntöter, Raubwürger, Steinkauz , Hasel-
maus, ]]tis, Steinmarder, Si.ebensch].äfer, Baumfledermaus,
Grünspecht, Tagfalterarten. Schlupfwespen/ Hummeln etc.

Di.e wichtigste Voraussetzung für die Bestandserha].tung ist
di.e Bei.behaltung der extensiven Nutzungsform und das ge-
legentliche Nachpflanzen überalterter Bäume. Der Wert für
den Besitzer liegt i-n der Ertragsnutzung für den Eigenbe-
darf oder als Marktobst von besonderer Güte

Die Streuobstwiesen sind flächenmäßig im Grünordnungsplan
dargestellt; die Ei.nzelbäume sind nicht genau lokale.viert
Der Bebauungsplan setzt sie als Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft mit
der Zweckbestimmung "Streuobstwiese" fest

Wa Id flächen

r'=
Den im P[angebi-et vorhandenen Wa]-df]ächen kommt in bezug
auf ihre Standorte große Bedeutung hi-nsichtlich der Orts-
gestaltung, des Naturhaushaltes und der Schutzfunktion zu.
Sie stocken ausschli.eßlich im steilen Hangberei.ch der Si.epe
und zur L 520 hi-n, wo sie ausgesprochene Bodenerosions--
schutzfunktionen erfüllen. Als ortsnahe Wildungen prägen
sie den West- und Südrand des Siedlungsansatzes und sind
somit für die ordnungsgemäße Einbindung der Siedlung uner-
lässli.ch; außerdem bieten si.e der Ortsrandlage Klimaschutz-
funktion (häufigste Wi.ndrichtung West, Süd-West)

Für den Naturhaushalt sind sie ebenso wie dle Streuobstwi.e
sen in Ortsnähe unerlässliches Bi.ndeglied zwischen Sied-



10

[ungsraum und freier Landschaft, da si.e hi.er vie].e Tier-
und Pflanzenarten -- gerade bei Mischwaldbestand - beherber-
gen. Hier ist insbesondere der Mischwa]-d südli.ch der ev
Kirche mi.t Sti.deiche, Sandbirke, Kiefer, Eßkastanie Und
Bergahorn in seiner Artenzusammensetzung zu erhalten.
Aber selbst die Ki.efernforsten bilden, wei.l sie klee.nräu-
mi.g zwischen den Mischwaldflächen l i.eßen, eine Bereicherung
Gerade durch ihren Standort i.m Hangberei-ch sind sie unbe-
dingt erhaltenswert. Langfri.sti.g si.nd si.e möglicherweise
durch "plenterartige" Waldbewirtschaftung in Mischwaldungen
um zuwand eln .

Sämtliche Waldflächen sind i.m Grünordnungsplan übernommen
und werden als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwi-cklung der Landschaft im Bebauungsplan festge-
setzt

Sukz essionsflächen

Von großer Bedeutung ist auch der im Süden des .Si.ed].ungs-
ansatzes, nördlich des Eichen-, Birken-, Kiefern-, Lärchen-
mi.schwaldes gelegene Sukzessi.onsbereich. Di.esel auf Acker-
brache entstandene Vorwaldstadium ist durch Birken-, Kie-.
fern-, Ginsteranf].ug und Eichen-, Hase].-, Eßkastanien-
aufschlag geprägt und besitzt anti-erosive Schutzfunkti.onen.
Dieser ca. 15-20jährige Bestand ist gerade für den Naturhaus
halt hansi.chtlich der Fauna und Flora von Bedeutung. Er
bi.Idet den Standort vieler Pflanzenarten (Waldsaumarten)
und di.ent als Brut- und Nahrungsbiotop vieler Wirbeln.er-
arten. Di.eßer Bereich i.st im Grünordnungsp]-an a]-s Sukzes-
si.onsfläche dargestellt,und der Bebauungsplan setzt i.hn als
Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung der Landschaft fest

Auf den nördli-ch angrenzenden Flächen (Flurstücke 295/2 und
295/3) befindet sich Griin]andbrache mit einem spär]-i.chen
1 - 2jährigem Birken-, Kiefernanflug. Diese Flächen si-nd
floristi.sch und faunisti.sch sehr stenotop (einförmig) , da
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di.e di.cht verfilzte Grasnarbe kei.ne seltenen Kraut- oder
Gehö[zarten aufkommen läßt. Wertvo].].e Pf]anzen- und Ti.er-
vorkommen sind ni.cht kai'bert worden. Die Flächen sind
aus landespflegeri-scher Sicht ni.cht erhaltenswert und. kön
hen für die städtebaulich und landschaftspflegerisch
si.nnvolle Abrundung des Si-edlungsbereiches genutzt werden

2 . Ortsrandgestaltung
Wegen des in einigen Bereichen teilweise fehlenden Ge-
hölzbestandes werden wei.tele Maßnahmen der Grtinordnung
erford er l i.ch .

Der östliche Ortsrand der Ortslage i.n Richtung des land-
wirtschaft].schen Grün]andes ]st derzei.t in ei.nem ].and-
schaftspflegeri-sch und ortsgestalterisch schlechten Zu-
stand. Mit Ausnahme ei.ni.ger weniger Obstbäume ist die öst-
lichste Bauzeile landschaftli.ch zu schwach eingebunden.
Es wird daher eine ]-andschaftsgerechte, abgestufte Baum-
strauch-Pflanzung i.m unmittelbaren Hangberei-ch erforder-
lich. Di.ese Pflanzung als Fläche zum Anpflanzen von Bäu-
men und Sträuchern besteht aus heimischen, standortsgerech
ten Gehölzen, die als Pflanzbi-ndung nach einem 5reihi-gen
Pflanzschema auszuführen i.st, ( A + B )

r') Des wei-keren si.nd in Anlehnung an die vorhandenen Streu
obstwi.eßen in den privaten Gärten - besonders in Orts-
randlage - vermehrt hochstänuni.ge Obstgehölze zur Aufwer
tung des Ortsrandes anzupflanzen

Diese Empfehlung gi-it auch für die beiden vorhandenen Wie-
senf[ächen auf dem Flurstück 294 und auf dem F].urstück
316/3 an der A]t].eininger Straße. Eine Bepflanzung di-eßer
Grünlandflächen mit entsprechenden Obstbäumen könnte hi.er
di-e Ortsrandlage und den westlichen Ortseingang wesentlich
au fwerten .
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Im Süden des Plangebietes im Bereich der L 520 wird ei.ne
derzeitige Holzung mit Laubmischwald wieder aufgeforstet
Ebenso wird eine schmale Ackerparzelle entlang der L 520
a].s Vorpflanzung zum dali.nterliegenden Kiefernforst mit
heidi.schen Laubgehölzen aufgeforstet, um den Waldtrauf
aufzubessern. Di.ese Aufforstungen sind als Maßnahmen zum
Schutz, zur Pf.Lege und zur Entwi.cklung der Landschaft
festgesetzt

Folgende Baumarten finden Verwendung
Stieleiche
Sandbirke
Rotbuche
Hainbuche

Bergahorn

Ouercus robur
Beth.Za penciu.Za

Fagus sy.Zvat.ica
Carr.hus beth.Zus
noel' pseudop.Zatanus

In den Wa].drandbereichen fi.nden zusätzlich folgende Gehölz
arten Verwendung :

Eberesche
Feldahorn
Hasel
Kornelkirsche
Suhl ehe

Pfaff enhUtchen

morbus aucuparia
Aber campestre
Cora-Zus ave-Z .lana

Corpus mas
Prunus sp.inosa
Eu onymus europaeus

3 gj!:lSg:g;ppg deg plqngßb+gtQS
Der besiedelte Raum weist einen teilweise vorhandenen Be-
stand an Gehölzen auf, den es i-n einigen Bereichen zu er-
gänzen gilt. So ist ei.ne bindende Gründurchdringung von
5 m Breite aus heimischen Bäumen und Sträuchern zwischen
den beiden F]-urstücken 308/9 und 311/3 als Gestaltungs-
element zur Gliederung des Wohngebietes dringend erforder
lich; sie führt dann weiter nach Westen bis an den vorhan
denen Eichen-, Birken-, Kiefern-,Bergahorn-, Eßkastani.en-
mischwald und knüpft im Osten an die Ortsrandpflanzung an
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Weitere Pflanzungen mit Empfehlungscharakter sind i.m Grün-
ordnungsplan dargestellt und entsprechend einer Gehölzaus-
Wahlliste privat zu reale.stelen. Si.e zeigen den gestalte-
n.schen Idealzustand auf. Im unmittelbaren Straßenraum - und

hier besonders i.n den Wendeberei.chen - si.nd ei.nzelne mittel-
kroni.ge Bäume zur Raumbi.Idung festgesetzt. Neben der orts-
gestalteri.schen Notwendi.gkeit zur Gliederung des Straßen-
raumes erfüllen sie kl i.magische Funkti.onen wie Schatten-
spende, Regenunterstand etc. für die Anwohner. Ferner sind
noch einige Bäume dargeste].].t, die die allgemeine Durch-
grünung des Straßenraumes verbessern könnten. Sie sind als
pri.vat zu pflanzende Gehölze mit Empfehlungscharakter nach
Gehölzauswahlliste dargestellt

4 Fußläufi.ae Erschließun

Neben der verkehrstechni.schen Erschli.eßung hat auch die
fußläufige Erschließung ei.nes Wohngebietes einen hohen Seel
lenwert. Nicht zuletzt die Fußwege ermög].schen den Kontakt
zwischen den Anwohnern und ei.ne Zügige Verbindung zum Orts--
kern mit seinen kulturellen, sozr.den und gewerblichen Ein-
richtungen .

Das Fußwegenetz wird zum ei.nen durch di.e straßenbegleitenden
Gehsteige gebildet und zum anderen durch eigenständi.ge Fuß-
wege ergänzt

Bei di.esen festgesetzten eigenständi.gen Wegen handelt es
sich um schon Vorhandene, also gut genutzte Trampe]-pfade
Die Funktionserfüllung ist somit gewährleistet; mi.t der Fest-
setzung als Fußweg im Bebauungsplan werden di.ese Wege nur ab-
gesichert. Entlang dieser Wege Sollten vermehrt di.e bereü.ts
vorhandenen Gehölzpf]-anzungen in Form privater Pflanzungen
nach der Gehölzauswahlliste ergänzt werden. Lediglich der
Fußweg Zwischen den beiden Flurstücken 295/1 und 297/1 erhält
an der westlichen Sei.te eine 5 m breite private Gehölzpflanzung
mit Pflanzbindung. Diese Pf].anzung i.st aus ortsgestalteri.schen
Gründen erforderlich. Der Fußweg durch di.e Flurstücke 295/1 ,295/4
296/4 und 296/3 kann mit Rücksicht auf den jungen Ki.efernbestand
verlegt werd en
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5 Be s eit i. gun störender baulicher An:lqggp

Im Bereich des bewaldeten Unterhangs befinden sich auf den
Flurstücken 300/9, 298/4 und 290/2 mehrere Wohnwagen und
Wochenendhäuser, di.e die ordnungsgemäße Funktion des Wa]--
des aus landschaftsästhetischen Gründen und aus Gründen
der Beet.nträchtigung des Naturhaushaltes stören, so daß
diese baulichen Anlagen und Wohnwagen mittelfristig be-
bel.tagt bzw. entfernt werden müssen.

Aus diesen Darlegungen ist zu fo].gern, daß E].emente der Grün-
ordnung und Grundsätze der Ortsbildpflege dazu beitragen,
hier am Schulberg eine Verschmelzung ei.ner zum Teil wurzel-
los gewesenen Bebauung mit den Anforderungen einer Durchblas-
barkeit des Grüne zu bringen. Di-es hat sich auf den Bebauungs-
plan ausgewirkt. Die Raumbegrenzung für den engeren Baubereich
und die verb]eibende "freie Landschaft" wurdet infos.ge des wei.t
gezogenen Ge[tungsberei-chs ].angfristi.g verbind] i.ch. Der Kirch-
turm a]s verb]ei.bende Dome.nante für den bebauten Teil. nördli.ch
des P]-angebietes und für di.e Gruppensiedlung steht dem rahmen-
bi.Idenden Grün gegenüber. Die gestaffelte Hauszuordnung läßt
Bell.chtungseffekte ebenso zu wie das Durchwirken mittels nicht
überbaubarer F].ächen, di.e si.ch mit beglei.tendem öffentlichen
und privaten Grün die Aufgabe teilen, eine Wundgefahr in der
Landschaft zu heilen .r')

MASSNAHMEN ZUR VERWIRKLICHUNG

Im ersten Abschni.tt stehen di.e Erschli.eßungseinrichtungen,
d. h. Wasser, Abwasser und Kabel i.n den Schlee.fenbereich zu
verlegen und nach Südosten auf den Auslaß zu oriente.eien,
der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belastet ist. Im zwei-
ten Abschnitt sind die beiden Wohnwagen und schrottreife Auto-
reste zu entfernen. Dann wären Trag- und Deckschicht der Straßen
schlee.fe und der beiden Wendeplätze fertigzustellen sowie auch
die Entscheidung zu treffen, ob hier mit ei.ner fußgängerfreund-
].schen Zone gearbeitet werden könnte, um Gehsteige einzusparen.
Gerade auf diese Verkehrsschleife führen auch die Fuß- bzw. Wan-
derwege aus dem kaschierenden Umgebungsgrün.
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ABWÄGUNG xus DEM ANHÖRUNGSVERFAHREN

Di.e Bürgerbetei.li.gukg entsprechend $ 2 a BBauG hatte
sich in i.hren Wünschen bereits während der Offenlegung
des Flächennutzungsplanes gezeigt, a]s eine Vie].zah]
von Eingaben unisono darauf verwies, daß mi.t der. be-
absi.chti.glen Straßenbreite von 7 m und der Aufwendig-
kei.t für diesen Erschließungsberei.ch möglichst Abstand
von der weiteren Bebauung genommen werden so]].te. Aus
den Darlegungen war zu entnehmen, daß der Bebauungs-
entwurf bekannt war und bereü.ts vorbereitend abst.chernd
i.n den Flächennutzungsp]anentwurf einf]ießen so]].te. Es
wurde den Beteili.glen demnach schon vor der öffentlichen
Auslegung iin Detai.l dargelegt, daß sich in Absprache mit
der brei.sverwaltung die Straßenbreite von 7 auf 4,75 m
reduzieren ließe, zumal dies di.e Ausbauvorschriten als
Minimum im Bei.drichtungsverkehr zulassen . Dadurch werden
di.e einzelnen Grundstücke nicht mehr oder nur kaum für
den Straßenbau i.n Anspruch genommen. Anderersei.ts mußte
offengelegt werden, dai3 in der Vergangenhei.t für die
einzelnen Bauanträge seitens der Ortsgemeinde i.m nicht
ausgewiesenen Baugebiet di.e Zustimmung deshalb gegeben
wurde, wei] die Ersch].meßung gesichert würde. Und das
bedeutet den Ausbau der Straße und die Verlegung der Ver
und Entsorgungsleitungen. Gerade die Lei.tungen stehen
in absehbarer Zeit an. insbesondere di.e Abwasserleitung
zum Sammler des Gruppenklärwerks Altleinigen .

r'h

Das Anhörungsverfahren der Träger öffentlicher Belange
gemäß $ 2 (5) BBauG zei.gte in erster Lina.e das Beispi.els-
interesse der Planungsgemeinschaft, um in diesem bi.sherigen
Außenbei-ei.ch für Carlsberg ei.n Muster i.n der Abschottung
bisheriger Zersiedlungserscheinungen zu erbringen,
das letztli.ch auch regt-onalplanerisch von höchstem Interesse
ist. Außer den zustimmenden Stellungnahmen haben folgende
Dienststellen Anregungen geltend gemacht
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D i. enst ste ]. l e Q;:lqggSBe:ende Cgrlsberg
Oberpostdirekti.on Karlsruhe
v. 07 .03 . 1 984

Bezüge-ich der Fernmeldekabel
sind Beschädigungen zu ver-
meiden. Es i.st rechtzeitig
ein Einweisu ngshinweis zu
geben .

In das Auslegungsexemplar des
Bebauungsplanentwurfes wurde
der Hi.nweis der OPD übernommen

]<rei. sverwaltung
v. 28 .03 . 1 984

Bad Dürkheim

1 . Flächen mit Leitu ngs-
rechten s ind zu kennz eich
nen.

Leitungsrechte sind für die be-
reits verlegten Wasserlei.Lungen
eingetragen. Bei den geplanten
Entwässerungsleitungen sind die
se i.n Fußwegen vorgesehen (zur
L 520)

2 Bestehende Gebäude s i.nd
ohne überbaubare Grund stücks
flächen gekennzeichnet

Um einen Ausbau bzw. eine Er-
wei.terung der Gebäude im Außen-
gebie:t zu vermeiden, haben diese
kei.nen überbaubaren Bereich er-
halten. Di.esbezüglich hat der
Planer mit der Kreisverwaltung
ge sprochen .

3 , Fläche für Ganei.nbedarf
sollte di.e GR und di.e Höhe
der bauli-chen Anlage er-
halten .

Damit ist di.e Kirche gemeint
Hierfür wurden die gewünschten
Maße ei.ngetragen .

4 ].n den Textil.chen Fest-
setzungen si.nd einige Korrek
Euren , i.nsbesondere die
Ermächtigungsgrundlagen ,
einzu set z en .

Die Textlichen Festsetzungen wur
den für die öffentliche Aus-
legung ergänzt

Aufforstungsflächen sollten
zusätzli.ch gekennzeichnet
werden .

Zwei Aufforstungsbereiche sind
im Plan gekennzeichnet worden.

Wasserwirtschaftsamt Neustadt
a.d.W.
v. 04 .05 . 1 984

Bei Wasseranschluß dürfen
keine druck- und mengenmäßigen
Nachtei.le für das übrige Ver-
sorgungsgebiet entstehen .
Nachweis i.st ggf . zu führen .

Wasserversorgung ist ohne Nach
teilswirkung durchzuführen .
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Bei.m Abwasser ist die Anschluß- Geplante Abwasserleitungen sind
möglichkeit an das zentrale i.n den Bebauungsplan eingetra-
Netz vorzusehen. Als übergangs- gen. Gruben werden nach Fertig-
lösung si.nd geschlossene Gruben stellung des zentralen An--
mit mind. l0.000 1 Inhalt zu- schlusses aufgegeben.
[ässig . Nach Ansch].uß an das
zentrale Netz (Satzung VG Hetten-
lei.delheim) s ind die Gruben
au ßer Betrieb zu nehmen .

Bezüge-ich des vermehrt an- Nachweis über die Oberflächen
fallenden Oberflächenwassers wasserabführung wi.rd von der
ist zur Vermeidung nachteiligen Verbandsgemei.nde erbracht
Wirkungen im P]-anbereich und
außerhalb an Ausgleichsmaß-
nahmen zu denken . Hierfür hat
die Verbandsgemeinde noch einen
Nachweis zu erbringen.

Pfalzwerke, Ludwigshafen
v. 1 5.05. 1 984

20 kV-Freie.eitungen sind in t.r:!ieitungen und Trafostandort
den Bebauungsplan zu übernehmen.E::!"eingetragen Die mögliche

!ËäiË:ii ä:! i:.:;:::E: 'i:l::: ;:; ;;:;;;:: : ;i;;;; : ?:
bauung der Freileitung ist vor- nzn.der P]anzeichenerk].ärung des
her die Zustimmung der Pfalz-- Bebauungsplanes aufgenommen.
werke einzuholen .
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BODENORDNENDE MASSNAHMEN

Eine sinnvolle Planung und zwecl<mäßige bauliche Ordnung
ist in diesem Plan der Gemei.nde Carlsberg unter Beibehal-
tung der vorhandenen Eigentumsstruktur nicht möglich. Di.e
Verwirklichung des Bebauungsplanes führt durch di.e geplante
Verkehrsfläche zum Tangieren der Grundstücke

Zur Neuordnung der Eigentumsverhältnisse und zur Schaffung
der zweckmäßig gestalteten Erschließungsstraße sowie der
Fußwege eignet sich in besonderem Maße die Umlegung nach
dem vierten Teil des Bundesbaugesetzes. Bei der Umlegung
werden die erforder]-schen Flächenabzüge nach einem für alle
Betet.listen gleichen Maßstab auf einen größeren Kreis von
Eigentümern verteilt. Dadurch können di.e Belange der privaten
Rechtsträger weitgehend gerecht gegeneinander abgewogen werden
Die Umlegung ist damit besonders geeignet, dem Abwägungsgebot
gemäß $ 1 Abs. 7 BBauG Rechnung zu tragen (vgl. Urteil des BGH
vom 11.11.1976 - 111 Z R 114/75 - Baurecht 1977/1, Seite 48)

Die Gemeinde Carlsberg beabsichtigt, aus den angeführten
Gründen im Bereich ein Umlegungsverfahren u.U. gemäß $ 45
BBauG durchzuführen. Der Umlegungsbereich i.st festgelegt

Soweit in Tei.lbereichen des Bebauungsplangebi-etes zur Herbei-
führung einer ordnungsmäßigen Bebauung oder zur Beseitigung
baurechtswidri.ger Zustände nur Teile benachbarter Grundstücke
auszutauschen hzw. einseitig zuzuteilen sind und di.e sonstigen
Voraussetzungen des $ 8o BBauG vor]iegen, so]-l eine Grenz-
regelung gemäß $ 8o ff BBauG durchgeführt werden.
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VER- UND ENT SORGUNG

Bezüg[[ch der E].ektrizitätsversorgung sind a]s Versorgungs-
träger dle Pfalzwerke zuständig. Die durch das Gebiet ver-
laufenden 2o-kV-Leitungen sind im Bebauungsplan eingetragën.
Sie bedürfen beiderlei.ts der Leitungsachsen ei.nes Schutz-
streifens von je to m Breite. Auch vor einer begrenzten Unter
bauung ist i.n jedem Fa].l das Einvernehmen der Pfalzwerke AG.
einzuho].en. Di.e erfordern.chen Sicherhei.tsabstände bei Bau--
arbeiten werden von der Gemeinde beachtet. Der notwendige Um-
spannpunkt ist im Bebauungsp[an west]ich der Ersch].ießungs-
straße eingetragen. Er kann in einer Größe von ca. 7 x 6 m
zur Verfügung gestellt werden. Eine niederspannungsseitige
Versorgung erfolgt mit Freileitung

Bezüglich der Fernmeldekabel werden di.ese bei. jeglicher Bau
ausführung beachtet. Es wi.rd Kontakt mit dem Fernmeldebau-
bezirk Eisenberg gehalten

Die Wasserversorgung für den Planungsraum ist gesichert. Sie
obliegt der Verbandsgemeinde. Die Lei.lungen sind mit festen
Anschlüssen erreichbar. Im westlichen Plangebiet verläuft
die Wasserleitung noch durch private Flächen. Künftig werden
die Wasserlei.Lungen wie übrigens auch di.e Fernmeldekabel
- soweit sie auf privaten Flächen liegen - in die Verkehrs-
flächen verlegt und einbezogen.

r')

Bei der Kanalisation li.egt der Entwurf des Ing.Büros vor
Es müßte dieser Entwurf infolge dieses neugefaßten Bebauungs-
planes abgeändert werden. Die Leitungen verlaufen ebenfalls
in den öffentlichen Verkehrsflächen. Die Kanalisati.on trifft
an der L 52o auf den Verdi.ndungssammler und führt somit das
Abwasser zur Großkläranlage Altleini.ngen ab. Das Oberflächen-
wasser wird wie bisher dem Vorfluter (Eckbach) zugeführt. Das
Wasserwi.rtschaftsamt in Neustadt/Weinstraße hat i.n der Anhörung
dem Bebauungsplan in der vorliegenden Form zugesti.rUHt.Im Be-
darfsfalle wird der Nachweis über die Oberflächenwasserabführung
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von der Verbandsgemeinde Hettenleidelheim erbracht

Die Abfallentsorgung obliegt dem Landkreis Bad Dürkheim
und i.st si.chergestellt

FLÄC HENBILANZ

F].äche für die Landwirtschaft
Fläche für den Gemeinbedarf
(Kirche) 94 5 qm
ë5ffentliche Grünfläche 1 . 175 qm
Verkehrsfläche ei.nschl. Fußwege 4.070 qm
Allgemeines Wohngebi.et 36 . 590 qm
Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung
der Landschaft 4 1 . 360 qm

30 . 9 50 (äm

Fußwege

41

Fläche i.nsgesamt 1 1 5 .090 qm

ERSCHLIE SSUNGSKOSTEN

Kosten fur den Straßenbau
ohne Gru nd erwerb
WasserversorgungKanals.san.on
Gestaltung der öffentlichen
Grünt lächen

205 . 000 ,
1 2 . 000 ,

23 6 . 000 ,

DM
DM
DM

DM8 . 000 ,

4 6 1 . 000 , ---- DM

F ENAN Z IERUNG

Die erforderlichen Mittel werden bei der 5jährigen
Haushaltsplanung berücksichtigt
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ABWÄGUNG N A C H DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG

Katasteramt Gründstadt
vom 23 . o9 . 1 985

Gemeinde Carlsberg

Es wird Bau]-andumlegung
empfohlen .

tiber di.e Bodenordnungsmaßnahmen gi-bt
S. 18 dieser Begründung Auskunft

Am Kurweg wird neue Gebt-ets
abgrenzung empfohlen

Der räumliche Geltungsbereich soll it
Beschluß des Gemei.nderates bestehen
b ].e i.ben .

Wasser[eitung und Fernme]-de-
kabe]. sollen i.n den öffent-
li.chen Bereich verlegt werden

Beide Leitungseinheiten werden in die
öffent].schen Verkehrsflächen übernommen

Lage des Wohnhauses Nr
nicht lagerichtig

21 Die Planungsfestsetzungen haben nicht
nur dieses Gebäude Nr. 21 , sondern auch
fünf weitere Baukörperänderungen i.n
Nachlieferung des Katasteramtes auf-
genommen. Di.eyes war der Grund für
die notwendige erneute öffentliche
Auslegung

Überbaubare Flächen an den
Gebäuden to , 1 2 und 1 4 können
noch ergänzt werden .

Hier ist bewußt eine Ablehnung der Ge
meinde erfolgt, um die Frei.flächen-
durchwirkung in dieser Hanglage zu-
erhalten .

Flurstück 29o/2 ist nur tei.l-
weise eingetragen . Der Fußweg
hat keine Verbindung zur L
52o

Der Fußweg wurde i.nformatorisch bis
zur L 52o nachgetragen; die restliche
Fläche des Flurstücks 29o/2 bleibt in
der angegebenen Form außerhalb des
Gel tungsbereiches .

Protest.Pfarramt vom 29.o2.85
Es wi-rd Einspruch eingelegt
zu dem Gesamtplan . Er zer-
s töTE die vorhandene Wohn-
].andschaft und soll Grund-
stücksspekulanten eine dich
bete Bebauung ermög]-schen .
Er wi-derspricht der propa-
gierten Ortskernverdi.chtung

Der Bebauungsp]-an ist im Einvernehmen
mit dem Raumordnungsverband Rhein-
Neckar in der vorliegenden Form aufge-
stellt und von nahezu allen Trägern
öffentlicher Belange gebilligt und be-
grüßt worden. Er soll bewußt dle Zer-
siedlung verhindern und eine wirtschaft
liche Andienung ermöglichen. Aus diesem
Grunde lehnt die Gemeinde Carlsberg
diesen Einspruch gemäß Planungsanlaß ab
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PRIVATE EINGABEN GENE ENDE CARLSBERG

Heitmann/Feierabend vom
3o . o7 . 1 985

Bei den Flurstücken 3oo/4 und
3oo/5 handelt es sich sei.t
langem um Ackerland . Die Kenn
zeichnung als Wald ist un-
richtig . Es wird um Bed.ch-
tigung gebeten .

Auf bei.den F].urstücken ist dutch
Anflug von Baumsaatgut eine Art Vor-
wald bzw. Pionierwald entstanden, der
charakteristisch für die Hanglage ge-
worden i.st. Die Festlegung als land-
schaftliche Vorrangfläche erscheint
gerechtferti.gt , zumal der genehmigte
Flächennutzungsplan diese Fläche zum
Schutz, zur Pf].ege und zur Entwick-
lung der Landschaft vorsieht
Außerdem ist auf der Katasterunter-
lage das Flurstück 3oo/5 als Misch-
wald eingetragen. Die Gemeinde
schließt si.ch zur Wahrung eines zu
verbessernden Ortsbildes dieser Dar-
stellung des Flächennutzungsplanes
und der Festsetzung im Bebauungs- ui)d
Grünordnungsplan an

Wi.nkler, Finkenhof vom 6.9.1985
Der geplante Fußweg der Flur-
stücke 31 o/l o und 3o3/1 3 zer-
schneiden den Weidebetri.eb .

Die Wegeführung folgt der geplanten
Kanalisationsleitung auf kürzestem
Wege zum Finkenhof. Bisheri.ge Gewohn-
hei.ten haben di.ese Wegeführung be-
reü.ts benutzt. Darüberhinaus i.st der
Anschluß des Grundstücks 3oo/ll im
Außengebiet soul-e die Parze]-len 3oo/4,
3oo/9 und 3oo/8 von diesem Fußweg aus
über die angezei.gte Verkehrsfläche
andienbar

;l!= Wyggggh y: 3o .o9 . 1 985
Baugebiete sollten nur gering-
fügig ausgeweitet . Es sollten
Südhänge nicht wei-ter bebaut
werden .

Der Bebauungsplan schränkt den Zer-
siedlungsakt an Südhängen ein, indem
er die Baulücken fü]-it und Außenge-
biete festsetzt. Die allgemeinen Vor
würfe werden von der Gemeinde Car].r-
berg zurückgewiesen

A. Bader vom 28 .o9 . 1 985

Die Flurstücke 3oo/9 und 3oo/8
sollten weiterhin errei.chbar
sein .

Den Angrenzern so].l ermöglicht werden,
mit Fahrzeugen ihre Grundstücke zu
erreichen. Fragen einer Barriere oder
des Anbringens von Pfählen ist nicht
Sache des Bebauungsplanes. Es soll
aber keine Fahrverbindung zum Schul--
berg und Finkenhof im Zuge des Fuß-
weges ermöglicht werden .
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Stroka, M. vom 1 . 1 o. 1 985
Das Gebäude Schu lieg 2 1 ist
nicht lagerichtig eingezei.chnet
Darüberhinaus ist der Begriff
WA-Gebiet falsch .

Das Gebäude i.st durch Aufmaß
lagerichtig eingetragen worden .
Di.e Planungsgrenzen sind auf die
neue Situation abgestimmt. Das
Allgemei.ne Wohngebiet ist durch
den genehmigten Flächennutzungsplan
abgesichert

Interessengruppe Schulberg
$Öitr27 = Ö9 : 1 9 8 5
Generelle Widersprüche werden
erhoben . Es besteht ein zu
großer Aufwand zum beabsich-
tigten Zweck . Es steht aus-rei.chendes Bau].and zur Ver--
fügung . Das öffent]-sche
Interesse an diesem Bebauungs-
plan wi-rd bestri-then. Ein Wende
platz beträgt nur noch 1 2 mund reicht zum Wenden eines
LKW nicht aus . Baugrenzen
führen durch bestehende Ge-
bäude. Landkreis und Planungs--
gemei-nschaft haben si-ch nicht
positiv zum Bebauungsplan aus-
ge spr ochen .

Dieser Bebauungsplan hat di.e Zu--
stimmung i-n der Anhörung seitens
des Kreises und der Planungsge--
meinschaft gefunden. Die genannten
Zitate am Schluß stimmen ni.cht mit
den schri.ftlich vorliegenden Stel-
lungnahmen überein. Der Bebauunqs"
p]-an war erforderlich, um ei.ner un-
geordneten Inanspruchnahme des Süd-
hanges zu begegnen. Jeder hat selbe
bisherige Baugenehmigung unter dem
Hinweis der Gemeinde erhalten, daß
er sich später einer geordneten
Planung anschließen muß, d.h. auch
der Ver- und Entsorgung. Enteignungs
verfahren sind nicht anzuzeigen.
Es wird leni.glich auf Bodenordnungs--
maßnahmen verwiesen, deren Ausgang
man nicht kennt. Es sind trotz der
angeführten Bebauungspläne kei-ne
ausreichenden Bauplätze in der Ge-
mei.nde vorhanden. Di.e Unsti-mmig-
keiten in der Widergabe der Bauten
und Baugrenzen si-nd auf die mangeln--
de Katasterunterlage zurückzuführen
und werden in einer neuen öffent-
lichen Auslegung bereinigt
E in Wendeplatz braucht bei der
geringen Anzahl von Wohngebäuden
nicht mehr als 12 m Durchmesser auf-
z uweisen (EAE 85)
Insgesamt kann ausgeführt werden,
daß sich der Bebauungsplan Schulberg
nicht über die ''Stellungnahme vieler
überörtlichen Behörden'' ei.nfach
hinweg gesetzt hat

Z
zum drittenmal öffentlich ausgelesen ZCf-.f'Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am i"z.<'.i''.

Diese Begründung hat zusammen mi-t
zum Bebauungsplan in der Zeit vom ë'...f./7x ''il111; ;=.:1/ ?.&#.

##.

Beigeordneter
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ABWÄGUNG DER EINGABEN ZUR 2 6ppznrLicnEm AUSLEGUNG

Ei-ngabe Bader v . 28 . o9 . 1 985 Gemeinde Carlsberg
Anregungen und Einsprüche werden
am 27.o6.1986 weiterhi.n ge]-tend
gemacht
Der Fußweg so]] von An].iegern
aus für PKW erreichbar sein
Voraussetzung wäre , daß der
Untergrund befahrbar sei.n
müßte

Das Efre schen der Grund stücke
ist nach den Festsetzungen des
Bebauungsplanes mit 3 m für den
FuJ3weg möglich . Fragen einer
Barriere , das Anbringen von
Pfäh].en sowie die Zu stands -
situati.on des Weges i.st nicht
Sache des Bebauungsplanes. Ei.ne
generelle Fahrverbindung zur Lan
desstraße ist auf dem Fußweg
nicht beabsichti.gt und liegt
auch nicht im Sinne des Straßen-
bau amtes .

Ei.ngabe M .Mann v . 1 6 .o6 . 1 98 6
tiber das Flurstück 294 führt ei.n
Fußweg , der auf dem :j etzigen
Trampelpfad liegt. Der Weg wür-
de das Grundstück i.n zwei Hälf-
ten teilen . Der Trampelpfad
sollte ausrei.chen

Da der Trampe[pfad a]-s Fui3weg
gekennzeichnet ist, genügt eine
Vereinbarung zwischen dem Ein-
geben und der Gemeinde, daß der
Trampelpfad weiter benutzt wer-=
den kann (Gewohnheitsrecht )
An der Fußwegverbindung - blei.ch
we[chen Charakters - so].] fest-
gehalten werden .

Eingabe Interessengruppe-
Schulberg Eggert v : 23:ÖK
Der wi.derspruch bezieht sich auf
den hohen Aufwand zum beabsich-
ti.glen Zweck, weist auf die aus-
reichenden Baugebi.ete der Ge-
meinde Carlsberg hin, legt Ent-
eignungsverfahren dar und führt
einige ''Ungereimtheiten" auf,
die Gegenstand der Beantwortung
sind

Die Erstellung des Bebauungs-
planes beruht einschließlich der
Forderungen von Aufsichtsbehörde
und Planungsgemeinschaft auch auf
dem Erfordernis der ei.nzel aus-
gesprochenen Baugenehmigungen auf
[ange Sicht der Ersch].meßung. Es
ist nur der notwendi.ge und ver-
tretbare Erschließungsrahmen ge-
kennzeichnet, so daß der Hi.nweis
auf andere Bebauungspläne der Ge-
meinde nicht akzepti-ert werden
kann . Die bereits erfolgte Be-
bauung ist durch Nachtrag der
Unterlagen des Katasteramtes
vollzogen. Grenzabstände und Ein-
friedungen sind - wie erforder-
lich - eingehalten . Es kann das
öffentliche Interesse an der Er-
schließung des Geländes ni.cht be-
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stritten werden, weil di-e einzelnen
Bauansätze i.mmer in Hinblick auf
eine spätere Gesamterschließung
erfolgt sind. Es handelt si.ch hi.er
um eine Mindestausweisung, um die
Erschließungsrechte der Gemeinde
zu sichern. Die Straßenbreiten sind
auf ein Minimum reduzi.ert. besonders
im Hi.nblick auf die EAE 85. Aus dem
Grunde ist auch der geplante Wende-
hammer von 1 6 auf 1 3 , 5o m (nicht
12 m) verkleinert worden. Das Wen-
den eines LKW über di.ese Flächen-
einheit ist durch Rückstoßen des
LKW möglich und nachwei.spar
Auch die bisherige Ablehnung einer
Doppelgarage auf dem Flurstück
296/9 ist ni.cht Sache des Bebauungs-
p[anes, sondern Aus]-egung der Auf-
sichtsbehörde ink]. . Landesbauord-
nung . Es dürfen auch geplante
Straßen unmittelbar an Häusern vor-
beiführen, weil bereits die bis-
herige Einmessung diesen Vorgang
lediglich übernommen hat. Was di.e
Baugrundstücke anlangt. so ist
zwischen dem überbaubaren Bereich
und dem Baugrundstück zu unterschei-
den. Die geplanten Grundstücks-
grenzen sind kein Festsetzunqs-
element. Es i.st allerorts möglich,
auf den noch freien überbaubaren
Bereichen die gewünschte Baukörper-
anzahl unterzubringen .
In den textlichen Festsetzungen
unter 13.4 ist klar ausgedrückt
worden, daß der geplante Fußweg
den erhaltenswerten Baumbestand
berücksichtigen soll bzw. kann.

Bei all diesen Eingaben kann der
Eindruck nicht verwischt werden,
daß die Eingeber Ihren unter $ 34
BBauG erfolgten Bauansatz für sich
selbst am Südhang des Schulberges
bejahen, aber für die noch weitere
Aufnahme anderer Bauwllli.ger den
allgemeingültigen Anforderungen
nicht entsprechen wollen .
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Vor allem wehrt die Gemei.nde sich
gegen die Schlußfassung der unteres
sengrupper daß man si.ch beim Be-
bauungs- und Grünordnungsplan
''Schulberg" über die Stellung-
nahmen von Behörden hinweg gesetzt
hat. Landkreis(= Kreisverwaltung)
und Planungsgemeinschaft haben si.ch
i.n den offiziellen Stellungnahmen
positiv geäußert und sogar di.ese
Art des Bebauungsplanes gefordert
Die angeführten ''ZI.tate" sind
beide aus älteren Stellungnahmen
vor Anfertigung des vorliegenden
Bebauu ngsp]anes ent].ehnt

Eingabe R . Hei.amann vom
3o .o7 . 1 985

Der Einwand vom 3o.o7.1985 wird
aufrecht erhalten , wonach die
Flurstücke 3oo/4 und 3oo/5
"seit Menschengedenken" Acker-
].and s ind

Wenn die genannten Grundstücke
als Ackerland bezei.chnet werden,
so kann das dem Vegetationsanflug
entsprechend vor 3o Jahren ge--
scheinen se in . D ie Sukz es s tons
ergebnisse lauten Mischwald
(Birke, Kiefer und Eiche) sowie
zur L 52o LaubwaldaufforstungInsofern bleibt der Hinweis als
Maßnahme zum Schutz der Landschaft
bestehen .

Ei.ngabe Scharbach v.23.o6 .1 986
Bedeutungsvo]-l ist der Hinweis,
daß auf dem Bauplatz 3o8/2 keine
Bebauung mögli-ch sei

Auf dem Gelände 3o8/2 ist inner--
halb des überbaubaren Bereichs
ein Baukörper mit den Außenmaßen
[o x 12 m mög]-ich. So].]te darüber
hinaus der Bauinteressent weitere
2 - 3 m nach Osten in Ri.chtung
auf die Verkehrsfläche eine Er-
weiterung anstreben, so ist di.es
in ei.nem vereinfachten Verfahren
in eingeschränkter Beteiligung
mögli.ch. Zur Zeit wird die Fläche
noch von ei-ner Niederspannungs-
leitung überzogen , die auf der
Grundlage dieses Bebauungsplanes
die Bebauung kurzfri.sbg ermög-
licht sofern die VDE-Berti.mmungen
eingehalten werden .
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Ei.ngabe M. Stroka v. 19.o6.1986
Eingeber wi]] keine F].äche ab-
geben

Der vorab genehmigte Altbau hat
keinen Ansch].uß an eine öffent--
liche Verkehrsf].sche. Heute ist
bereits die Befahrung der.Fläche
erkennbar und möglich . Inwiewei.t
vom Grundstücksbesitzer das Ge-
lände als Unterstellplatz und Ab-
stel].platz benöti.gt wird, ist bei
der Durchführung der Erschlies--
sung mit der Gemeinde auszuhan-
deln, soweit di.es im Allgemeinen
Wohngebiet zulässig i.st

Die Begründung zum Bebayungs-- und .Grünordnungsp]-an hat dem
Satzungsbeschluß vom .gZ. zf'.Z;'g'(/if. . zugrunde gelegen.
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